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TOP 6.3 Sicherheit und Attraktivität des Fußverkehrs

Der Fußverkehr hat sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie ganz besonders als
pandemieresiliente und krisenfeste Verkehrsart gezeigt. Die Kombination von individuel-
ler Mobilität, geringer Infektionsgefahr und körperlicher Bewegung hat viele Bürgerinnen
und Bürger überzeugt. In der Corona-Pandemie ist der Anteil an Wegen, die in
Deutschland zu Fuß zurückgelegt werden, von 22 Prozent auf 30 Prozent gestiegen.

Das BMVI stärkt im Rahmen seiner Kompetenzen den Fußverkehr – vor allem mit Blick
auf die Verkehrssicherheit, u.a. durch Verkehrsaufklärungsmaßnahmen, wie Kampag-
nen und Zielgruppenprogrammen (z.B. „Sicher mobil, „Käpt’n Blaubär-Verkehrsfibel“),
durch Modellprojekte, Forschungen und einen geeigneten Rechtsrahmen.

Im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) fördert das BMVI zum Förder-
schwerpunkt „Schnittstelle zum Fußverkehr“ sieben nicht-investive Modellvorhaben mit
einem Volumen von über 2 Millionen Euro. Im Innovationsprogramm mFUND werden
weitere acht Projekte mit Bezug zum Fußverkehr gefördert. Die Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt) forscht zurzeit an dem Projekt „Entwicklung von Einsatzkriterien für
Fußgängerschutzanlagen mit unterschiedlichen Grundstellungen“.

Mit der 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften („StVO-
Novelle“) wurden unter anderem auch Regelungen zur Steigerung der Sicherheit und
Attraktivität des Fußverkehrs eingeführt, z.B. die Festsetzung von Schrittgeschwindig-
keit für rechtsabbiegende Kfz über 3,5 t innerorts.

Unter Einbindung von Expertinnen und Experten sowie der Länder im Rahmen einer
Dialogveranstaltung, die im 1. Halbjahr 2021 stattfinden soll, erstellt das BMVI eine
Fußverkehrsstrategie. Ziel ist die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für zu Fuß
Gehende in Deutschland durch die Stärkung des Fußverkehrs auf allen föderalen Ebe-
nen als Teil einer modernen Mobilität.
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Der Fußverkehr ist nicht nur Bestandteil jeder Mobilitätsform, indem er andere Ver-
kehrsträger miteinander verbindet, sondern er ist eine selbstständige Verkehrsart mit
vielfältigen positiven Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit und seine
Umwelt. Als selbstständige Verkehrsart muss er sicherer und attraktiver werden sowie
grundsätzlicher Bestandteil jeder Mobilitätsstrategie sein. Insbesondere bei der Stär-
kung des Umweltverbunds aus ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr nimmt der Fußverkehr
nicht nur als Zuwegung zu ÖPNV-Haltestellen eine zentrale Rolle ein. In Deutschland
sind fast täglich 41 Prozent aller Personen über 14 Jahren zu Fuß unterwegs, das heißt,
es wird häufiger ein gesamter Weg zu Fuß gegangen als mit dem Fahrrad oder dem
ÖPNV gefahren.

Die Förderung der Sicherheit und Attraktivität des Fußverkehrs umfasst darüber hinaus
weitere Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern. Dazu gehören zum einen
die fußverkehrsfreundliche und barrierefreie Gestaltung von Wegen, Straßen und Fahr-
bahnquerungen, die Aufenthaltsqualität und zum anderen die Verkehrssicherheitsarbeit,
die geeignete Rahmensetzung sowie der Gewinn, die Aufbereitung, der Austausch und
die Vermittlung von Informationen und Erkenntnissen. Erkenntnisgewinn und Umset-
zungsmöglichkeiten werden im Rahmen der Schnittstellen, z. B. zum Radverkehr und
ggf. mit Partnern vor Ort und unter wissenschaftlicher Begleitung und Berücksichtigung
unterschiedlicher Siedlungsstrukturen, durch Modellvorhaben gefördert. Der Verkehrs-
sicherheit wird dabei höchste Priorität eingeräumt.


